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gangen wird, benußt man zum Kompoft auch den Moder aus den leicht zugäng- 
lichen Gewäfjern. Syn diefem Sinme bieten im weftlichen Mafuren die Wiejen- 

moorfulturen gleichzeitig das Mittel zur DVerbejjferung des Ackerlandes. 
sm öftlichen Gebietstheile, der vielfach fchweren Lehmboden befigt, dircch- 

zogen mit zahlreichen Moortümpeln und wegen des hohen Grundwafferitandes 
übermäßig feucht, hat neben der Zucht von Vieh und Pferden, wie oben bemerkt, 

der Anbau von Körner und Hackfrüchten jtellenweije eine größere Verbreitung 
gewonnen als der Wiejen- und Futterbau. Weit mehr al3 im mittleren und 

wejtlichen Gebietsantheile, wo nur vereinzelt jchwerer Boden vorkommt, tritt das 

Bedürfniß hervor, Dränagen zur Senfung des Grundwafjeritandes der Aecker- 
felder herzuftellen, fall3 es möglich tft, durch den Ausbau und die geregelte 

Unterhaltung der Hauptwafjerläufe genügende Borfluth zu gewinnen. Dort find 
daher neuerdings zahlreiche planmäßige Dränageanlagen zur Ausführung gelangt 
oder doch in Borbereitung begriffen. 

a) Gebiet des Lydfluiies. 

Sm Kreife Dlegfo it etwa die Hälfte der größeren Güter an den dränage- 

bedürftigen Stellen neuerdings dränirt worden. Wlanmäßige größere Anlagen 

diefer Art find für zahlreiche Gemarfungen im Ausficht genommen, bisher aber 

nur von der theilweife im Lycer Krerje gelegenen Genofjenfchaft Czymochen— 

Willkaffen (6,27 qkm, Statut v. 10. September 1886) zur Ausführung gebracht. 
m Kreife Lyck wurden dagegen 1895/98 beveitS fünf Dränage- ımd Ent: 
wäfjerungsgenoffenfchaften für dreizehn Gemarkungen mit 17 qkm Betheiligungs- 
fläche begründet, im Kreife Lögen eme jolche Genofjenjchaft Widminnen—-König- 
gräg (1,48 qkm, Statut v. 11. Februar 1896). Die 1895 errichtete Goldenauer 
Genofjenjchaft, welche im Süden des Kreifes Iyek unweit der Neichsgrenze liegt, 
litt zeitweilig darunter, daß von den xruffifchen Unterliegern der Hauptvorfluther 
abgedämmt worden war. Weiteren VBorfluthftörungen an der Neich3grenze wird 

vielleicht nur durch einen Ausbau des jenfeitS der Grenze durch den Toezilowosee 
in den Lydfluß mündenden Baches vorgebeugt werden fünmen. Ebenjo find die 
Entwäjjerungsanlagen der Genofjenjchaft zur Negulivung des Ringer Fließes 
(2,01 qkm, Statut v. 14. September 1896) im Dften des Sreijes Dlegko, welche 

nach der Rospuda hin Vorfluth haben follen, durch jenjeits dev NeichSgrenze von 
den ruffischen Bauern errichtete Abdänmungen vorübergehend unwirkffam gemacht 
worden. 

Die älteren Entwäfjerungsanlagen im Lyelflußgebiete hatten aus den früher 
genannten Gründen feine guten Erfolge aufzuweifen. Der Lengower See (im 

Norden des Seedranfer Sees), welcher trocfengelegt werden jollte, dient jeßt 
wiederum als Fiichteich. Dev Judzicker See im Quellgebiete der Yega ift zwar 

theilweife trockengelegt, jeine moorige Sohle aber einjtweilen noch wenig zur 
MWiejenkultur geeignet, weshalb eine Erweiterung der verfallenen Anlagen und 
die Ausführung von Folgeeinrichtungen geplant wird. Dasjelbe gilt von der 
1858 begründeten, mit Statut vom 19. Auguft 1897 ewneuerten Genojjenjchaft 
zur Entwäfjferung der Marfowsfer Wiejen (4,80 qkm) im Often des Kl.-Dleßtoer 
Sees. Die Senkung des Widininner Sees im Kreife Yögen (Genofjenjchaft mit
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Statut v. 16. Auguft 1866, 1,39 qkm) um 2,5 m hat für die angrenzenden 
Ländereien die Vorfluth verbefjert, während das trocengelegte Torfmoor vor- 
läufig nicht zu Wiefen, fondern nur zum Torfitiche verwendbar tft. Noch un- 
günftiger war der Erfolg bei der Senkung des Szonstagjees und Trockenlegung 
zweier fleinen Nachbarfeen (Genojjenjchaft mit Statut v. 11. Dezember 1866, 
4,04 qkm). Die früher geplanten Senfungen anderer Seen, 3. B. der Haasznen- 
Seengruppe im Quellgebiete des Lyefflufjes, hat man nach jolchen Erfahrungen 
aufgegeben, weil die hierzu erforderlichen fojtipieligen Anlagen nicht in ange 
mefjenem VBerhältniffe mit dem Werthe des zumeift aus Sand und Torfmoor 
bejtehenden, bei der Senkung gewonnenen Landes ftehen. Die Verhältnifje liegen 
in diefev Beziehung für Mafuren wefentlich anders als für das Allenfteiner Höhen- 

land, wo lehmiger oder jchlicveicher Seegrund mit üppigem Graswuchs zu ge 
winnen war (vergl. Bd. Il, ©. 331). 

Bei den neuerdings ausgeführten Anlagen handelt es ji) um Graben- 
entwäflerumgen, Ausbau und Näumung der Hauptvorfluther und Folgeeimrich: 
tungen auf den entwäfjerten Wiejenflächen, nicht aber um Gewinnung von bi$- 
herigem Seeboden. — Zum Gebiete des Malkiehnflieges gehören: die Ent- 
wäfjerungs-Genofjenjchaft zur Negulirung des Mooszner Tließe3 (1,14 qkm, 
Statut v. 17. September 1895) dftlih vom Dletfoer See, E.-G. Pjentkfen— 

Trentowsfen (0,33 qkm, Statut v. 28. Februar 1891) im Norden des Sfomentner 

Sees, &-6. zur Negulivung des Gollubigabachs (2,0 qkm, Statut v. 22. Of- 

tober 1896) zwifchen dem Gollubjer und Gr. Sellment-See, E.-©. zur Negulivung 

der Gzarna (8,67 qkm, Statut v. 5. Juni 1897) im Nordoften des Kreifes Lych, 

E.-6. Wyffocen (0,24 qkm, Statut v. 4. Februar 1897) zwijchen dem Sfo- 

mentner und Gollubjer See. Syn derjelben Gegend, in welcher dieje bereits 
vorhandenen Genofjenjchaften liegen, mit alleiniger Ausnahme der erjtgenannten, 
find noch jolhe in Ausficht genommen zur Negulivung des Kalinfafließes bei 
Kallinowen und des Pjetrasfagrabens, der aus dem Sfomentner See kommt, 
ferner zuc Senkung des Vjeceezajees, der nach dem Najgrudfee (Staber See) 
entwäffert, fehließlich zur Ableitung des Waffers aus den Brüchern bei Sanjen, 
welche jeßt nach der Nospuda hin Vorfluth haben, über die niedrige Waffer- 

jcheide hinweg nach der Czarna. Etwas weiter nördlich liegt das Willkaffener 
Bruch, für welches gleichfalls eine Entwäfjerung geplant wird. — m übrigen 
Yyeflußgebiete ift im Bau begriffen die Räumung und Begradigung des Gablic- 
tließes (2,99 qkm, Statut v. 4. Februar 1898), in Ausficht genommen eine Fleine 

Entwäfjerungsanlage bei Wifchnjewen im Süden des Gr. Sellmentjees, eine 
größere für die Brücher nördlich von Oftrofollen, eine große Anlage für die 
Biejen im Lyekflußthale zwifchen Neuendorf und PBroftken, fowie die Rojanita- 

regulirung am Kobylinner Bruche. Ferner find zu erwähnen die auf den Do- 

mänen in den Kreifen Lyc und Dlegfo ausgeführten, theilweije ziemlich großen 
Moorfulturen mit zufammen fajt 2 qkın Flächeninhalt und die ziemlich umfang: 
reichen Dränagen einiger Domänengüter. 

Die Genofjenschaft für den Ausbau des Gablicfließes erhält einen be- 
deutenden Zufchuß von Domänenfisfus als Entjchädigung für die Uebernahme 
der Räummgspflicht, zu welcher derjelbe verurtheilt war. Auch das Haasznen-


